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Spezialkommission: Synopsis 
GGR Vorlage Nr. 2896 Informatik: Projekt Zugkunft, Auslagerung der Informatik in eine selbständige  
Betriebsorganisation; Zustimmung 
 
 

GGR Vorlage Nr. 2896 
Anpassungen  
Spezialkommission 

Bemerkungen 
Anpassungen 
GPK 

Die Stadt Zug plant die Neuausrichtung ihrer 

Informatik durch die Auslagerung in eine 

selbständige Betriebsorganisation in Form ei-

ner privatrechtlichen Aktiengesellschaft ("IT 

Services Zug AG"), welch als ICT-Dienstleis-

ter für die Stadt Zug und die umliegenden 

Gemeinden agiert. 

 

Empfehlungen zu den Anträgen gemäss 

GGR-Vorlage 2896 / Beschlussentwurf 

 

1. Der Auslagerung der Abteilung Informatik 

in eine selbständige Betriebsorganisation 

(IT Services Zug AG) wird zugestimmt. 

 

2. Für die Einlage in das Aktienkapital wird 

ein Objektkredit von CHF 3.5 Mio., zulas-

ten der Investitionsrechnung, KST 2110, 

Objekt Nr. 0254 bewilligt. 

 

Wird übernommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlung: Ja 

 

 

 

Empfehlung: Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 
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3.  

a. Die Sacheinlage im Wert von CHF 1.3 

Mio. wird zugunsten der Investitionsrech-

nung, KST 2110, Objekt Nr. 0253, ge-

nehmigt 

b. Der Stadtrat hat die Kompetenz bei der 

Veräusserung von Aktien einen zusätzli-

chen Goodwill einzubringen. 

 

4. Die Aktien bleiben die ersten zwei Jahre 

im Besitz der Stadt Zug. Nach Ablauf die-

ser Frist kann die Stadt Zug 49% der Ak-

tien an die Zuger Gemeinden veräussern. 

 

5. Der Aktionärsbindungsvertrag wird zu ei-

nem späteren Zeitpunkt festgelegt 

 

6. Die Veräusserungen von Aktien müssen 

durch das Parlament bestätigt werden. 

 

7. Der Verwaltungsrat setzt sich zu Beginn 

aus 3 Mitgliedern zusammen. Nach zwei-

jähriger Wartefrist kann mit den Gemein-

den die Diskussion darüber geführt wer-

den, den Verwaltungsrat auf 5 Mitglieder 

aufzustocken, optional mit dem Nominati-

onsrecht der Aktionärsgemeinden für ein 

Verwaltungsratsmitglied. 

 

8. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt des 

Kantons Zug bekannt gegeben und in die 

Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse 

aufgenommen. 

 

 

Empfehlung: Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlung: Ja 

 

 

 

 

 

Ja, wird zu 3a) 

 

 

 

3b) Der Stadtrat hat die Kom-

petenz bei Veräusserung von 

Aktien einen zusätzlichen 

Goodwill einzubringen. 

Ja 

 

 

 

 

Der Aktionärsbindungsvertrag 

wird zu einem späteren Zeit-

punkt festgelegt (S. 6) 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 
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9. Dieser Beschluss tritt unter dem Vorbe-

halt des fakultativen Referendums ge-

mäss § 8 der Gemeindeordnung der 

Stadt Zug sofort in Kraft. Er wird im Amts-

blatt des Kantons Zug veröffentlicht und 

in die Amtliche Sammlung der Ratsbe-

schlüsse aufgenommen.  

 

10. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauf-

tragt, namentlich mit der Errichtung der 

selbständigen Betriebsorganisation (IT 

Services Zug AG).  

 

Empfehlung: Ja 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlung: Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

Unternehmensstrategie 

 

Strategiehaus - Mission: Übernahme einer 

Vorreiterrolle in der Erbringung von ICT-

Dienstleistungen für Eigentümer und Kun-

den. Der Fokus liegt auf hervorragender Ser-

viceerbringung, hoher Kundenorientierung, 

innovativen Technologien und der Erzielung 

von Mehrwert. Die Stadt und die Gemeinden 

entscheiden als Eigentümer über unsere 

strategische Ausrichtung.  

 

Strategische Eckpfeiler, Geschäftsmodell-

strategie, Strategische Roadmap, Risiko-

management, Strategische Führung   

 

 

 

 

Wird übernommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird übernommen 

 

 

 

 

Hinweis Projekt: Aufgrund 

der vorgeschlagenen späte-

ren Beteiligung der Gemein-

den entscheidet Stadt vorerst 

weiterhin über die Ausrich-

tung. 

 

 

 

 

Hinweis Projekt zum Finanz-

plan: Dieser wird im ersten 

Halbjahr 2025 aktualisiert 

und nach der Gründung dem 

Verwaltungsrat zur Verab-

schiedung vorgelegt. 

 

 

 

Wird übernommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird übernommen 
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Statuten 

 

I. Grundlagen – Firma, Sitz, Dauer und 

Zweck 

 

II. Aktienkapital und Aktien 

 

 Art. 3, Ziffer 5: Anpassung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 3, Ziffer 6: Streichung und Neufor-

mulierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird übernommen 

 

 

Wird übernommen mit den folgenden Anpas-

sungen: 

Art. 3, Ziffer 5 neu: Die Aktionäre der vorlie-

genden Gesellschaft sind ausschliesslich die 

Zuger Gemeinden gemäss den Zeichnungs-

bedingungen unter Ziffer 6. Tritt eine Ge-

meinde aus der Gesellschaft aus, kann die 

Gesellschaft deren Aktien bis zu maximal 

20% des Aktienkapitals erwerben. Der Er-

werb muss aus frei verfügbaren Mitteln finan-

ziert werden, d.h. es dürfen keine gesetzlich 

oder statutarisch gebundenen Reserven ver-

wendet werden. Das Halten von Aktien durch 

die Gesellschaft ist auf maximal 6 (sechs) 

Jahre beschränkt. Danach müssen sie ver-

kauft oder durch Kapitalherabsetzung ver-

nichtet werden (Art. 659a Abs. 1 OR). Die 

Gesellschaft übernimmt die Aktien ohne 

Stimmrechte (Art. 659b Abs. 1 OR). 

 

 

Art 3, Ziffer 6 neu: Sämtliche Aktien werden 

bei der Gründung durch die Stadt Zug ge-

zeichnet. Frühestens zwei Jahre nach Be-

triebsaufnahme entscheidet das Zuger Parla-

ment auf Antrag des Stadtrats über eine Be-

teiligungsmöglichkeit durch die Zuger Ge-

meinden im Umfang von maximal 49% der 

Aktienanteile. Diese werden unter den 

Hinweis Projekt: Die vorge-

legten Statuten basieren auf 

einer unmittelbaren Beteili-

gungsmöglichkeit der Ge-

meinden basierend auf deren 

Einwohnerzahlen. Aufgrund 

der Empfehlung der Spezial-

kommission, die Beteiligung 

erst zu einem späteren Zeit-

punkt durch den GGR zu ent-

scheiden und auf maximal 

49% des Aktienkapitals zu 

beschränken, gilt es eine 

neue Version der Statuten 

auszuarbeiten. Die wesentli-

chen Änderungen sind links 

aufgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag Kommission wird über-

nommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag Kommission wird über-

nommen 
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 Art. 7, Ziffer 2: Anpassung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Organisation der Gesellschaft 

 

 
 Art. 21, Ziffer 3: Ergänzung 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinden nach Massgabe der Einwohner-

zahlen im Vergleich zur Gesamteinwohner-

zahlen der restlichen Gemeinden ohne Stadt 

Zug zugeteilt (Statistikzahlen des Statisti-

schen Amts des Kantons Zug mit Stichtag 

31.12.2007), selbst wenn diese erst später 

als Aktionäre hinzutreten. Nicht durch die 

Gemeinden gezeichnete Aktien verbleiben 

bei der Stadt Zug.  

 

Art. 7, Ziffer 2 neu: Die einzige Übertra-

gungsart ist die Übernahme von Aktien eines 

austretenden Aktionärs durch die verbleiben-

den Aktionäre oder die vorübergehende 

Übernahme von Aktien durch die Gesell-

schaft Es gelten die Bestimmungen in Art. 3 

Abs. 5 der Statuten. Die bisherigen Aktionäre 

haben ein Bezugsrecht im Verhältnis ihres 

bisherigen Aktienbesitzes. Verzichten ein-

zelne Aktionäre auf ihre Bezugsrechte, kann 

die Stadt Zug diese wiederum voll überneh-

men.  

 

Wird übernommen mit den folgenden Anpas-

sungen: 

 

Art. 21, Ziffer 3 neu: Alle Mitglieder des Ver-

waltungsrates sowie der Präsident des Ver-

waltungsrats werden durch die Generalver-

sammlung auf drei Jahre gewählt. Neuge-

wählte treten in die Amtsdauer derjenigen 

Mitglieder ein, die sie ersetzen. Die Wieder-

wahl ist zulässig. Die maximale Amtsdauer 

eines Verwaltungsrats beschränkt sich auf 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis Projekt: Die Amts-

zeit- und Altersbeschränkung 

für den Verwaltungsrat wurde 

im Nachgang zur GGR-Ein-

gabe im Stadtrat auf Antrag 

des Projekts beschlossen 

und wird in die neue Version 

der Statuten einfliessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag Kommission wird über-

nommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag Kommission wird über-

nommen 
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IV. Rechnungsabschluss und Gewinnver-

teilung 
 
V. Benachrichtigung 
 

(drei) Wahlperioden (maximal 9 Jahre). Spä-

testens mit der Erreichung des 70. Lebens-

jahres hat ein Verwaltungsrat zusätzlich das 

Amt an der daraufhin folgenden Generalver-

sammlung niederzulegen.  
 
Wird übernommen 
 
 
Wird übernommen 

 

 

 

 

 

 

Wird übernommen 

 

Wird übernommen 
 

Aktionärbindungsvertrag 

 

 

Wird übernommen Hinweis Projekt: Der Aktio-

närsbindungsvertrag wird zu 

Beginn ruhen und erst ab 

dem Zeitpunkt der Möglich-

keit des Aktienerwerbs durch 

Gemeinden zum Einsatz 

kommen. 

Der Aktionärsbindungsvertrag 

wird zu einem späteren Zeit-

punkt festgelegt 

 

 

 

 

 

IT-Strategie 
 

Wird übernommen 
 

 Wird übernommen 

 

Vorschaurechnung Sachmittelbewertung 

 

 

Wird übernommen 
 

Hinweis Projekt: Die finale 

Sachmittelbewertung wird 

vor der Gründung im zweiten 

Quartal 2025 aktualisiert und 

testiert. Es wird davon aus-

gegangen, dass sich diese 

nicht wesentlich von der Vor-

schaurechnung aus dem 

Jahr 2024 unterscheiden 

wird.  

Wird übernommen 
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Auswirkungen: 

Eigentümerschaft /  

Strategische Ausrichtung 

Bis auf Weiteres wird die Stadt Zug Alleineigentümerin der IT Services Zug AG bleiben und die strategische Ausrich-

tung selbständig entscheiden. Nach einer potentiellen Öffnung für die Mitbeteiligung der Gemeinden wir die Stadt 

Zug weiterhin mindestens 51% an der Aktiengesellschaft halten.  

Dienstleistungsbezug /  

Unabhängigkeit der Gemeinden 

Die Gemeinden können weiterhin die Dienstleistungen der IT Services Zug AG beziehen. Es besteht dadurch das 

Risiko, dass sie die Dienstleistungen von Drittanbietern beziehen.  

Einflussnahme Gemeinden Eine direkte Einflussnahme der Gemeinden auf strategische Entscheidungen ist bis zu einem allfälligen zukünftigen 

Entscheid des GGR bezüglich Beteiligungsmöglichkeit nicht mehr gegeben. Die IGI Zug wird daher für mindestens 

zwei Jahre weitergeführt werden müssen, um die Koordination mit der IT Services Zug AG sicherzustellen. 

Dienstleistungspreise Die Dienstleistungspreise werden aus Transparenz- und Fairnessgründen nicht differenziert. Es gelten einheitliche 

Preise für alle Kunden der IT Services Zug AG.  

Vertragsgestaltung Die Beziehung zwischen Dienstleistungserberbringer (IT Services Zug AG) und -bezüger (Gemeinden, Stadt Zug) 

wird vertraglich geregelt. Diesbezüglich wird ein überarbeitetes Vertragskonstrukt mit einem Rahmenvertrag, Leis-

tungsverträgen pro Dienstleistungskategorie sowie Einzelverträgen für die Kernanwendungen zum Einsatz kommen. 

Darin sind sämtliche Services und deren Qualitätsversprechen (Service Level Agreements) beinhaltet. 

 

Zug, 20. Januar 2025 

Spezialkommission 

David Meyer, Präsident  Urs Raschle, Stadtrat 

 

Zug, 24. Februar 2025 

Geschäftsprüfungskommission 

Philip C. Brunner, Präsident 
   


